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RS OGH 1977/3/22 4Ob318/77,
4Ob31/97f

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1977

Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

§ 9 UWG hat den Zweck, die Möglichkeit zu unterbinden, daß jemand den guten Ruf eines anderen Unternehmens zur

Herbeiführung von Verwechslungen benützt, um das eigene Unternehmen zu fördern oder durch Herbeiführung von

Verwechslungen dem geschäftlichen Ansehen des anderen Unternehmens zu schaden.

Entscheidungstexte

4 Ob 318/77

Entscheidungstext OGH 22.03.1977 4 Ob 318/77
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